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Liturgische Viertelstunden.
1///. D/f „Ora#0/z£/z" ot/tv* „AÖ/MA/Z".

'Wenn mich Jemand fragte: „Wo fände man wohl
für jeden Tag ein kurzes, kräftiges Gebet, das Herz und

Verstand in gleicher Weise anspräche?", so würde ich

antworten : „Kaufen Sie sich Schotts Messbuch' oder ein

ähnliches, oder Dom Prosper Guérangers Année ecclé-

siastique (vorn f Mainzer Domdekan J. B. Heinrich über-

setzt), und machen Sie sich mit dem feierlichen Tages-
gebet bekannt, welches Oration oder Kollekte heisst.

Wenn Sie den Aufbau dieser z, T. grossen aus dem christ-
liehen Altertum stammenden Formeln verstanden und

diese inhaltlich erfasst haben, so Wird Ihnen das tag-
liehe geistige Brot nie mangeln." Mit dem Haupt-,
gebet e, das wir Priester ja im Brevieroffizium wieder-
finden, korrespondieren in der Messliturgie die ihm sehr

ähnlichen Gebete der Secreta und der Postcom-
nui n i o. Wir wollen diese drei Gebete, obwohl ihre

liturgische Vergangenheit nicht in allweg die gleiche
ist, für uusern Zweck gemeinsam behandeln und sie

kurz als „Grationen" bezeichnen. Wir wollen ferner
aus praktischen Gründen davon absehen, dass es, je

nach Rang und Ritus eines Festes oder Tages, bis

zu fünf, ja vor dein elften Jahrhundert über sieben Kol-

lekten, Sekreta und Postkommunionen geben kann. Im

Allgemeinen lässt sich sagen: die Orationen erhalten
ihr besonderes Gepräge durch jene Idee, Welche über-

Haupt der betreffenden Zeit des Kirchenjahres zu Grunde

liegt. Am meisten tritt diesesi hervor im Advent und

von Septuagesima bis Ostern, sodann an allen grossen
Festen des 1 Farm, ferner bei den für ausserordentliche
halle bestimmten Votivmesseii, endlich an vielen lagen
der Heiligen. Etwas weniger bemerken wir die Be-

zugnahnie auf eine Sonderzeit an den Sonntagen nach

Epiphanie und nach Pfingsten. Trotzdem lässt sich mit
Recht behaupten.: Wer die Orationen mitbetet, erlebt

auch die Mystik des Kirchenjahres mit. Weitaus die

Mehrzahl aller Orationen auch die an Heiligenfesten
—- sind an Gott den Vater gerichtet. Spricht die erste
Oration (die Kollekte) den Hauptgebetgedanken
eines • Festes oder Tages aus, so tönt die Sekret sehr

oft einen besondern Opfergedanken an und die Post-

kommunion formuliert den besondern Dank für unsere

Teilnahme am Mahle des Herrn. Wer also

in die Gedankengänge der drei Tagesorationen ein-

tritt, der bleibt zumeist auch in innerlichem Verkehr
mit dem eucharistischen Gotte. Für den Laien dürfte
es weiterhin ermutigend klingen, wenn wir ihm dar-

legen, dass die katholische und apostolische Kirche Tag
fi'ft Tag, jahraus jahrein ihr mittlerisches Lob-, Dank-
und Bittgebet in jenen „Orationen" konzentriert. Noch
mehr: da diese Gebete grösstenteils altehrwürdige For-
mein sind (wenngleich man einige im Verläufe der Zeit
etwas verkürzte), so können wir uns an dem trostreichen
Gedanken erbauen, dass wir mit der ganzen christlichen
Vorzeit beten; was dann wiederum heisst: mit unzähli-

gen Heiligen Gottes. Von einigen Orationen lässt sich

sogar nachweisen, dass sie alttestamentlichen Gebeten
fast wörtlich entsprechen. In den Orationen bemerken

wir ohne Schwierigkeit folgende allgemeine Struktur.
Zuerst eine Anrufung Gottes, etwa „Allmächtiger,
ewiger Gott" oder auch einfach „O Gott", oder das

nach den ersten Worten eingeschobene „Herr". Zweitens
einen Zusatz (das sogenannte „Motiv") zu dieser An-

rufung, z. B. (am Ostersonntage) „der du am heutigen
Tage durch den Sieg deines eingeborenen Sohnes über
den Tod den Eingang in die Ewigkeit erschlossen hast",
Drittens eine Bitte, etwa (ebendort) „bringe unsrei

Gelübde, die du uns mit deiner zuvorkommenden Gnade

eingibst, auch durch deine Gnadenhülfe zur Ausführung".
Viertens, der (meistens doxologische) Schill ss, also

„durch (denselben) unsern Herrn Jesus Christus, der
mit dir lebt und regiert in Einheit des Heiligen Geistes'

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." Wollen wir uns den

Inhalt solcher Orationen nach deutschem Sprachgefühl'

mundgerecht machen, so stellen wir die im Lateinischen

hypotaktisch gegebenen Sätze parataktisch neben ein-

ander. Dann wird jedes liturgische Gebet uns sofort
klar und wann seinen Inhalt ausstrahlen. Nach dieser

Methode gelangen wir bei obiger Ostersonntagoratiön
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zu folgenden Sätzen: 1. O Gott, am heutigen Tage
hast du uns durch den Tod deines eingeborenen (ein-
zigen) Sohnes den Eingang in die Ewigkeit erschlossen.
2. Ohne deine'zuvorkommende und begleitende Gnaden-
hülfe vermögen wir nichts. 3. Segne also auch nnsre
österlichen Gelübde mit deiner Gnade. 4. Wir bit-
ten dich im Namen Christi selbst. 5. Wir preisen dich,
Vater, mit dem Sohne und dem Heiligen Geiste usw.
Auf diese Weise entdeckt man all die dogmatischen,
ethischen, heilsgeschichtlichen Schätze, welche in der
unscheinbaren Hülle eines liturgischen Gebetes als Kern-
gedanken schlummern. So kann man die Orationen eben-

sogut als kurze Stossgebetlein verwenden, wie lange Be-

trachtungen an sie knüpfen. Der Bibelkundige wird
nicht selten mit freudigem Erstaunen gewahr, dass

ganze Texte der hl. Schrift in die Gebetsformel ver-,
woben sind. Man schlage das Messbuch auf wo man
will : überall weht uns aus Kollekte, Stillgebet und Post-
kornmunion der balsamische Duft echter, keuscher An-
dacht entgegen, wie aus tausend Blütenkelchen bald

vertrauter, bald seltener Paradiespflanzen. Wie gedan-
kenlos schreiten sogar tiefgläubige Christen durch die
Pracht des Gottesgartens dahin — um nicht zu sagen:
sie treten die zarten Blumen mit ihrer Gleichgültigkeit
unter ihre schwerfälligen Füsse. Oder — um einen an-
dein Vergleich zu brauchen — man lässt die schönsten!

Gewächse im Gottesgarten ungepflegt verkommen und

pflanzt statt ihrer — k ü n st 1 i c h e Blumen auf die Beete

des Heiligen Geistes! Gott sei's geklagt: wir Katho-
liken wissen gar nicht, wie reich wir sind. Und fast
möchte ich beifügen : sogar wir Priester kennen unser
Missale noch lange nicht, obwohl wir es doch täglich
aufschlagen. Bibel und Liturgie erklären und ergänzen
einander. In weihevollster Innerlichkeit würde der
fromme Katholik sein Tagewerk verrichten, trüge er
einen reichen Vorrat sinnvoller Gebetsgedanken seiner
Kirche im Gedächtnis. Auch wir priesterliche Liturgen
sollten uns bemühen, mit dem vom Altare oder int amt-
liehen Stundengebete so oft gesprochenen „Dominud
vobiscum" ganz bestimmte Segenswünsche für die uns
anvertrauten Seelen zu verknüpfen und unser „Orernus"
stets „digne, attente ac devote" zu sprechen. — Im' wei-
tern Verlauf unsrer liturgischen Streifzüge hoffen wir
noch öfters Rast halten zu können, um einige der schön-
sten Orationen in Ruhe gemeinsam zu betrachten.

Dr. v. M ath i es.

Messen in Klosterkirchen.
1. Die hl. Ritenkongregation erliess am 28. Fe-

'bruar 1914 folgendes Dekret: 1. Die regulären Orden
müssen ein eigenes Calendarium haben, welches auch

von den Ordensfrau,en und Schwestern (a Monialibus
et Sororibus) ebenderselben Orden zu befolgen ist,
2. Kongregationen und Institute beider Geschlechter,
welche vom' hl. Stuhle approbiert und unter die Lei-
itung von Generalobern gestellt sind, haben, wenn sie
zu den kanonischen Tagzeiten verpflichtet sind, gleich-
falls ein eigenes Calendarium. 3. Die übrigen Kongre-

gationen und Institute müssen das Diö z es a n-Caien d a ri u m

gebrauchen, mit Hinzufügung der Officien, welche ihnen
besonders bewilligt sind. 4. jene, welche ein eigenes
Calendarium haben, feiern dazu nur noch die Haupt-
feste der Diözese, nämlich die Dedicatio und das Ti-
tularfest der Kathedrale und die Hauptpatrone der Diö-

zese, des Landes und des Ortes. 5. Hiezu gebrauchen
sie Officium und Messe, wie der Weltklerus, wenn sie

nicht schon ein spezielles Formular hiefür haben.

2. Dieses Dekret bestimmt also, welches Calen-

darium in den Kloster- und Institutskirchen zu befolgen
ist. Wo die kanonischen Tagzeiten verrichtet werden,
ist hieinit die Sache ohne jeden Zweifel entschieden.
Anders verhält es sich betr. jener Klöster und Institute,
welche statt der kanon. Tagzeiten das Officium parvum
BMV. oder andere Gebete verrichten. Die einen sagen,
dass frühere Dekrete bestimmen, es habe der Beicli-

tiger oder Kaplan des Klosters nach! seinem eigenen

Direktorium z,u gehen, und folglich haben auch andere

Priester sich in der Zelebration der Messe nach diesem

zu richten. Das lasse sich ferner daraus begründen,
dass wo keine kanonischen Tagzeiten gehalten werden,
es auch keine Konventmesse im eigentlichen Sinne

gebe. Es sei nun geziemend, dass' die Messe sich nach

dem Officium des Priesters richte und nicht nach ei-

nein Officium, das von der Communität selbst doch

nicht verrichtet wird. Dem gegenüber ist zu sagen,
dass früher erlassene Dekrete durch neue gegenteilige
ihre Gültigkeit verlieren und dass eigene Begründungen

gegen positive Bestimmungen nicht aufkommen. Nun

macht das Dekret vom 28. Februar 1914 keinen Unter-
schied zwischen jenen Ordensleuten, welche das Oft'i-

dum divinum und jenen, welche andere Gebete veis

richten. Sie alle haben das Calendarium ihres Ordens

zu befolgen, die erstem im Officium und Messe, die

letztem in der Messe allein. Durch die Zugehörigkeit
zu einem Orden, durch die Affiliation an einen Orden

erhalten diese Institute besondern Anteil an den Ver-

diensten den Heiligen und Seligen des b etreff ejn d en

Ordens. Es ist darum nicht mehr als recht und billig,
dass diese Heiligen und Seligen in ihren Kirchen ver-

ehrt Werden durch Officium und Messe oder durch

letztere allein. Dieses im Allgemeinen. Was nun im

Speziellen die Klöster und Institute des dritten Ordens
des Iii. Franziskus betrifft, so hat schon Pius VI. durch

Bulle vom 6. Sept. 1785 „Religio so, s Or din es"

gestattet, dass die Klosterfrauen des dritten Ordens und

andere Personen, deren Institut in seinem Entstehen'

oder in der Folgezeit mit dem Minoritenorden irgend-
welchen Zusammenhang oder Verbindung hat, das Ca-

lendarium des Franziskanerordens befolgen können. Die

Id. Ritenkogregation erklärte nun am 15. April 190"''

(Dekret 4132), dass dieses nicht bloss den Tertiären

zustehe, welche täglich das Officium divinum beten,

sondern auch jenen, welche das kleine Officium der

Mutter Gottes oder andere Gebete verrichten. Es hat*

ten also die Institute des dritten Ordens von jeher

das Recht, das Ordenscalendarium zu befolgen. Durch

das Dekret vom 28. Februar 1914 ist es nun Vor-
schritt. In den Kirchen und Oratorien, welche einem
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Kloster oder Institute des dritten Ordens zugehören,
sind alle Messen nach dem Calendarium des Ordens
zu feiern, welchem das Kloster oder, Institut affiliert ist.

3. Immerhin besteht ein Unterschied zwischen
Kirchen mit den kanonischen Tagzeiten 'und jenen
ohne solche. |In erstem besteht die Pflicht de,l
täglichen Konventmesse. Sie muss 'mit dem
Officium des Chores immer übereinstimmen. Es kann
z. B. an Stelle der Tagesmesse nicht die Votivmesse
de ss. Corde Jesü genommen werden. Die einzigen!
Ausnahmen werden in den rubricae general. Missalis
sub tit. III, IV et V angegeben. 1. Wenn ein Officium de
octava gebetet wird und eine Vigilia oder Feria maior
(Quaternber, Fer. II.! Rog.) oc'cürriert, so ist die Kon-
ventinesse de Vig. resp. de Feria mit der Comment,
octavae. 2. Im Advent ist am Sonntag die Missa votivai
(de BMiV. zu nehmen, (wenn das Ferialofficium statt-
findet, ausgenommen Quatembersamstag und Vigiltage.
3. Wenn während dem Jahre (ausser der Advent- und
Fastenzeit, auch die Quatember-Rogations- und Vigil-
tage und der Tag, an welchem die Missa Dominicae
praecedentis nachzuholen ist, ausgenommen) das Offi-
ciurn feciale statthat, so kann als Konventniesse eine
Votivmesse genommen werden und zwar am Montag
de Trinitate, am Dienstag de Angelis, am Mittwoch de

Apostolus Petrio et Paulo, ,am Donnerstag de Spiritu
Sanc'to oder !de Venerabiii fund am Freitag de Cruce oder
de Passione. 4. Jedoch das erste Mal im Monat, wenn
das Ferialofficium vorkommt, so soll als Konventmessc
die Missa de Requiem quotidiana mit drei Orationen
gehalten werden. Sie hat ebenfalls an den vorgenannt
ten Tagen, sowie in der Osterzeit zu unterbleiben.
Sie ist übrigens nicht wie in Kathedral- und Kollegiat-
kirchen de praecepto, sondern nur de congruo, ausser
wenn besondere Vorschriften hiezu verpflichten. Auch
die andere Vorschrift, dass wenn ein Festum simplex
oder eine Ferie mit eigener Messe eintrifft oder !die

Sonntagsmesse nachzuholen ist, dass nebst dieser Ta-
Igesmesse eine zweite Konventniesse de Requiem zu
halten sei, berührt die Klosterkirchen nicht. Aber es

ist an zweitletzter Stelle der Tagesmesse die Oratio
Fidelium einzulegen. 5. Ferner kann an jedem Mon-
tag, wenn das Ferialofficium gebetet wird, ebenfalls
eine Requiemsinesse als Konventmesse gehalten wer-
den. Sie ist auch im Advent gestattet; hievon abge-
sehen unterliegt sie denselben Beschränkungen, wie die

monatliche Requiemsmesse.
Die Konventmesse gilt 'als Missa solemnis, auch

wenn sie still gelesen wird. An Festen 2. classis bleibt
daher die Gommern, simplicis und an Festen 1. classis
die Gommern, simplificati weg, ebenso die Preces am
Ende der Messe. Es brennen mindestens vier Kerzen,
fin Festen 1. classis oder bei Inzens sechs.

4. In Kirchen, in denen die kanonischen Tagzeiten
nicht gebetet werden, sondern das Officium parviuni
BMV. oder andere Gebete, besteht die Pflicht der Kon-
ventinesse nicht. Daher können an Festen semidu.pl.
und simpl., an Feiertagen, die keine eigene Messe haben

s. w. Requiems- und Votivm,essen gehalten werden.
Ebenso ist die Missa Votiva de ss. Corde Jesu am ersten

Monatsfreitag, servatis servandis oder am Samstag in

Ordenskirchen S. Francisci die .Missa vot. de Inima-
culata Conceptione gestattet. Alle Messen gelten als

Privatmessen, falls sie nicht gesungen werden. Es sind
also auch die Commemorationen des simpl. in Festen
2. classis und des simplif icati in Festen 1. classis zu
nehmen. Es sind nicht mehr als zwei Kerzen vorge-
schrieben.

P. Anastasius O. F. M. (Jap.

Die Erklärungen des Kardinalstaatssekretärs über

die Politik und Lage des Heiligen Stuhles.
Wir geben im Folgenden den Wortlaut der Er-

klärungen des Kardinalstaatssekretärs über das: bekannte
Interview der Pariser Liberté wieder. Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass; das Interview des Herrn La tapie
gleich dem des Amerikaners v. Wiegand noch öfters
in der Presse auftauchen wird. Die Aussprache des Kar-
dinals ist aber nicht nur ein kategorisches Dementi,
sondern gewährt auch — Einblicke in die vatikanische
Politik und besitzt so auch positiven Wert. — Dass die

Lage des Heiligen Stuhles noch immer eine sehr heikle
ist und von Yag zu Tag sogar unhaltbarer werden kann,
bewies dieser Tage wieder die Zensurierung des „Os-
servaiore", des päpstlichen Amtsblattes, durch die italie-
nische Regierung. Indem diese hiedurch die Unflätig-
keiten der ,italienischen Skandalpresse zu protegieren
scheint, beging sie wiederum eine flagrante Verletzung
des sogenannten Garantiegesetzes.

Kardinalstaatss'ekretär Gasparri empfing einen Re-

daktor des katholischen „Gorriere d'Italia" am 28. Juni.
Seine Erklärungen wurden im „Corriere d'Italia" vom
'29. publiziert. An ihrer Authentizität kann nicht ge-
zweifelt werden, dä jder Artikel des „Corriere d'Italia"
am selben Tage vom „Osservatore Romano" unver-
ändert wiedergegeben und den sonstigen „phantastischen
Interpretationen" der Presse auch der wahre Ausdruck
der päpstlichen Gedanken gegenübergestellt wird.

Der Redaktor frag den Kardinal :

„Welchen allgemeinen Eindruck empfing Eure Eminenz von
der Lektüre des Interviews?"

„Abgesehen davon, dass Herr Latapic nicht wenige und
sehr belastende Aussagen schlankweg erfunden hat, ist ihm zu-
gestossen, was oft Journalisten widerfährt, die über eine Unter-
redung berichten: eine Redensart macht ihnen Eindruck und
sie geben sie wieder ohne zu bedenken, dass diese Redensari;
herausgerissen aus dem ganzen Zusammenhange des Gesprächs
vielleicht den Gedanken nicht getreu wiedergibt oder sogar, was
noch schlimmer, ihm ein vollständig anderes Gesicht gibt; das

pflegt speziell einzutreten, wenn der be'reffende Journalist, wie
es bei Herrn Latapie zutrifft, über Dinge sprechen muss, die er
nicht recht kennt."

— „Glauben Eure Eminenz dieses Ihr allgemeines Urieil
auf die einzelnen Aussagen im Artikel des Herrn Latapie an-
wenden zu können?"

„Sehr gern. Aber wollte ich erschöpfend sein, so miisste
ich den Artikel vom Anfang bis zum Ende analysieren.
Für jetzt mag es genügen, einige Punkte herauszuheben. Zum
Beispiel: Herr Latapie lässt den Heiligen Vater beiref's der P.ie-
ster, die in Belgien und in Frankreich als Geissein genommen
und füsiliert wurden, sagen: ,Es wurde mir von den öster-
reichischen Bischöfen versichert, auch das russische Heer habe
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einige katholische Priester als Oeisseln genommen und eines

Tags 1500 Juden vor sich hergetrieben, -um hinter dieser leben-
digeri Mauer als Kugelfänger vorrücken zu können. Der Bischof
Von Cremona informiert mich, dass das italienische Heer 18

österreichische Priester als Geissein genommen hat. Das' sind
ebcnsoviele Exzesse, die ich in meiner Enzyklika verurteilt habe.'

Welche Konfussion in all dem! Der Heilige Vater hätte
also nach Herrn Latapie die galizischen Juden und die österreichi-
sehen Priester von Cremona auf die gleiche Stufe gestellt mit den
füsilierten belgischen oder französischen Priestern und hätte sie alle
miteinander in seiner Allokuiion im Konsistorium vom 22. Januar
miteinbegriffen — diese Allokution ist, nebenbei gesagt, nämlich
die „Enzyklika" des Herrn Latapie! — Aber das ist eine Un-
gereimtheit, die der Heilige Vater nicht gesagt hat und nicht
sagen konnte. Betreffs der galizischen Juden: im vergangenen
Monat März sandte Oesterreich an den Heiligen Stuhl einen
Protest, der besagte, die Russen hätten 1500 jüdische Familien
gezwungen, vor der Kampffront einherzugehen. Der Heilige
Stuhl hat sich über die Sache niemals ausgesprochen, denn
er konnte aus einer elementaren Erwägung der Gerechtigkeit
heraus, nicht Russland auf eine Aussage von Oesterreich allein
verurteilen, ganz gleich wie er Oesterreich auf eine einseitige
russische Aussage 'hin nicht verurteilen könnte. — Was die
österreichischen Priester anbelangt, so wurde dem Heiligen Valei
vor wenigen Wochen 'mitgeteilt, das italienische Heer habe einige
Pfarrer der okkupierten Gebiete als Geissein (besser würde
man sagen: als Zivilgefangene) genommen, aber zugleich erfuhr
S. Heiligkeit zu seiner Befriedigung, dass diese Priester mit
Rücksicht behandelt werden, und dass der Bischof von Cremona
sich ihrer liebevoll annimmt; der Heilige Vater lässt ihnen sogar
selbst Messtipendien zukommen. Der Heilige Vater ist über a'le
diesei Angelegenheiten sehr gut unterrichtet. Wie konnte er
aber dann die Priester-Geissein in Belgien und Frankreich, die
jüdischen Familien in Galizien und die österreichischen Priester
von Cremona auf 'dieselbe Linie stellen? Wie konnte er sagen:
er habe sie alle in seiner Ansprache im Konsistorium im Auge
gehabt, die doch mehrere Monate älter ist?

Das ist aber noch nicht Alles. Der Herr Latapie lässt
Idem Heiligen Vater sagen, er habe einen Brief des Generals von
Bissing, Gouverneur von Belgien, erhalten, der ihm versichere,
er werde von nun an mit der grössten Energie jeden Gewalt-
akt gegen die Kirchen und Diener Gottes unterdrücken. Nun,
weder der Heilige Vater, noch das Staatssekretariat haben je
weder direkt noch indirekt irgend einen Brief oder Mitteilung!
vom Gouverneur von Belgien erhalten. Somit konnte auch der
Heilige Vater nicht darauf anspielen. Der Brief verdankt seine
Existenz einer Urzeugung des Gehirns des Herrn Latapie."

— „Aber was ist zu sagen von der Antwort, die der Heilige
Vater bezüglich der verletzten Neutralität Belgiens gegeben haben
soll ?"

— „Herr Latapie lässt den Heiligen Vater einfacher Weise
antworten: ,Das war unter dem Ponlifikat Pius' X.' Eine solche
Antwort wäre, wie jeder einsieht, nicht nur ungenügend gewesen,
sondern, um nicht mehr zu sagen, auch wenig rücksichtsvoll
gegenüber Pius X. ehrwürdigen Angedenkens. Aber tatsächlich
hat der Heilige Vater keineswegs eine solche Antwort gegeben.
Es wäre mir ein Leichtes, zu sagen, welche die richtige Antwort
S. Heiligkeit war; aber ich habe jetzt nicht die Aussagen des
Herrn Latapie zu vervollständigen, sondern nur sie zu rektifizieren."

„Aber noch grösser — fuhr de? Kardinal fort — ist
die Konfusion, die Herr Latapie anstellte, als er über die Be-
Ziehungen zwischen dem Heiligen Stuhle und der italienischen
Regierung sprach. Die Denkweise des Heiligen Vaters hierüber
war und ist vielmehr die folgende.

Es ist sehr wahr, dass der Heilige Stuhl ein Fernbleiben
Italiens vom europäischen Konflikte wünschte, nachdem von
Oesterreich angemessene Konzessionen gemacht worden waren, |

die jeden Grund zu einer Reibung zwischen den beiden Nationen i

entfernen sollten, und auch deshalb, weil der Hei'ige Vater, da
er doch für die Wiederherstellung des Friedens eintrat, natürlich' j

nicht wünschen konnte, dass der Brand vielmehr sich noch I

ausbreite und weil es sein Wunsch war, das geliebte Italien, j

in welchem er lebt, möge verschont bleiben von den Prüfungen
und Schrecken des Krieges. Und schliesslich war der Heilige
Vater auch voll Sorgen um die heikle Lage, in der der Heilige
Stuhl sich befinden würde oder befinden konnte, wenn Italien
in den Krieg eingriff. Das Wort vom „beweglichsten Volke
der Erde" bezüglich des italienischen Volkes ist eine Kreation des

Herrn Latapie. Wenn einmal die Geschichte die Bemühungen
des Heiligen Stuhles in Sachen veröffentlicht, wird die italienische
Nation nicht ein Gefühl des Uebclwollcns, sondern vielmehr
der Liebe und des Dankes beseelen. Nun wurde aber der Krieg
erklärt und von diesem Augenblick an hat sich der Heilige Stuhl
auch betreffend des italienisch-österreichischen Konl'likies an die

absoluteste Neutralität gehalten im schmerzlichen Bewusstsein,
dass die Kombattanten auf beiden Seiten seine Kinder sind;
zugleich hat er aber den italienischen Katholiken nicht nur auf

keine Weise verwehrt, ihre Bürgerpflicht aufs beste zu erfüllen,
sondern hat auch für den persönlichen und religiösen Beistand
der Soldaten gesorgt und hat liebevoll seine Zustimmung ge-

geben, dass die kranken und verwundeten Soldaten in Gebäu-
den, über die zu verfügen dem Heiligen Stuhle zustellt, Pflege
und Flilfe finden können. Wir anerkennen, dass die Regierung
guten Willen gezeigt hat, um manche Schwierigkeiten zu min-

dein, die dem Heiligen Stuhle zur Kriegszeit die Tatsachen
der Lage unvermeidlich schienen.

So hat die italienische Regierung, um nur von der Kor-

respondenz zu sprechen, verordnet, 'dass die Korrespondenz
mit dem Heiligen Vater und mit dem Staatssekretariate und

einigen anderen päpstlichen Behörden der Zensur nicht unter-
stehen sollen; wir messen der Tatsache, dass einige Briefe, in

Wahrheit ist ihre Zahl gering, trotz der Verordnung der Re-

gierung und ohne ihre Schuld, von der Zensur geöffnet einliefen,
keine grössere Bedeutung bei. Aber ist daraus zu schliessen,
dass die gegenwärtige Lage des Heiligen Stuhles eine normale
ist und dass der Heilige Stuhl sie endgültig hinnehmen muss?
Sicherlich nicht, wenn auch der Heilige Stuhl in Wahrung
der Neutralität keineswegs beabsichtigt, der Regierung Unge-
legcnheiten zu bereiten und seine Hoffnung auf Gott setzt, in-

dem er eine angemessene Ordnung seiner Lage nicht von
fremder Waffengewalt, sondern vorn Triumph des Gerechtigkeits-
Sinnes erwartet, der wie er hofft, im italienischen Volke im

Einklang mit dessen eigenen wahren Interessen, immer mehr

au Boden gewinnt. Das ist die Denkweise des Heiligen Vaters.
Was sie unter der Feder des Herrn Latapie geworden ist,

kann jeder sehen."
„Und was kann Eure Eminenz betreffs der Lusitania mit-

teilen ?"
„Nur einige Worte hierüber. Der Heilige Vater hat die

Versenkung des grossen transatlantischen Dampfers beklagt, wie

übrigens Herr Latapie selbst in seinem Artikel berichtet. Wenn
Er sich nicht näher äussern konnte, so liegt die Ursache darin,
dass Er sich einer Tatsachenfrage gegenüber sah, die Er nicht
lösen konnte, da die einen bejahen und die anderen wieder
verneinen.

Nach Herr L. hätte der Heilige Vater hierauf beigefügt;
,Glaubet Ihr, dass die Blockade, die zwei Kaiserreiche bedrängt,
die Millionen von unschuldigen Geschöpfen zum Hunger ver-

urteilt, humanen Gefühlen entspringt?' Welche Worte der Heilige
Vater immer gebraucht hat'— diese oder ähnliche - sicher

ist, dass Er mit ihnen nur die Meinung seines Befragers ken-

neu lernen wollte, ohne über die Gesetzlichkeit der Blockade
ein Urteil fällen zu wollen."

„Ich hätte noch andere und nicht minder wichtige Mit-

teilungen zu machen. Zum Schluss: Herr Latapie hat in keinem
Punkte den Gedanken des Heiligen Vaters genau wiedergegeben
und in vielen hat er ihn vollständig misshandelt."

Der Staatssekretär erklärte schliesslich, er habe selbst Unit

Herrn Latapie kein Wort über die französische Kirchenpolitik
gewechselt. Um dem Heiligen Stuhle in Zukunft solche bekUgens-
werte Indiskretionen zu ersparen, um kein schärferes Wort
zu gebrauchen, werde Herr Latapie der letzte Journalist sein,

der während der Kriegsdauer vom Heiligen Stuhle empfangen
worden sei. v v. E.
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Verzeichnis der Vorlesungen
an der theologischen Fakultät und am Priesterseminar in Luzern

für das Studienjahr 1915/16.

1. Philosophische Apologetik bei Prof. Dr.
N. Kaufmann, für den I. Kurs, wöchentlich 2 Stunden:
ct. Ausgewählte Fragen aus der Erkenntnislehre, Meta-
physik und Ethik, besonders eingehende Darstellung
der philosophischen Beweise für die Existenz Gottes,
die Geistigkeit und Unsterblichkeit der menschlichen
Seele und die Willensfreiheit des Menschen. — ö. Reli-
gionsphilosophie : Wesen der Religion, mit besonderer
Berücksichtigung der psychologischen Grundlagen, Not-
wendigkeit und Ursprung der Religion; im Anschluss
daran übersichtliche Darstellung der Religionsgeschichte
des Altertums.

2. Enzyklopädie, Apologetik der Offenba-
rungsreligion und generelle Dogmatik bei Prof.
Dr. J. Schwendimann, für den I. Kurs, wöchentlich
3 Stunden :

1. Enzyklopädie und Methodologie der Theologie.
2. Apologia religionis christianae ; de fontibus divinae
revelationis ; de ecclesia Christi. 3. De genesi et régula
fidei. 4. Apologetisches Seminar.

3. Theologia dogmatica specialis bei Obigem,
für den II. und III. Kurs, wöchentlich 5 Stunden :

Mariologia — de gratia Christi — de Sacramentis
— de Deo Consumatore.

Seminarium dogmaticum.
4. Moraltheologie bei Prof. Dr. Oskar Renz.

a. yl//ye/netne AforaT, wöchentlich 3 Stunden für den
I. Kurs. ö. PpeziePe Afom/, die Lehre von den Sakra-
menten für II. und III. Kurs, wöchentlich 3 Stunden.

5. Exegetik.

. Alttestamentliche bei Prof. H. Thtiring. l.Ein-
leitung ins Alte Testament, für den I. Kurs, wöchentlich
8 Stunden : Biblische Geographie, Archäologie, Isagogik
und Hermeneutik, nebst Bibellektüre. — 2. Alttestament-
liehe Exegse, wöchentlich 2 Stunden, für I., II. und III.
Kurs : Genesis.

6. Neutestamentliche Exegese bei Msgr. Prof.
A. Meyenberg.

I. /ÜWP.seAe wreef- posïKire AmtoÏM^y m das iVewe

Tksfamewf, wöchentlich 2 Stunden, durch 2 Semester für
I. Kurs.

Ä .Ereyese ;

f. -EWrZä?7<ny des Z?itosewmyeKwms bes. für I. Kurs,
wöchentlich 2 Stunden, durch zwei Semester. 2. AWc/ä-

nmy des t/oÄanweserawye/mrws, wöchentlich 3 Stunden,
dabei in Verbindung mit der Vorlesung: Vergleichungen
des Johannesevangeliums mit den Synoptikern; Auffin-
den der Hauptgrundsätze für ein chronologisch - präg-
matisches Leben-Jesu — wöchentlich 3 Stunden, durch
2 Semester, lies, für II. und III. Kurs.

. Kirchengeschichte bei Prof. W. Schnyder,
für I. und II. Kurs gemeinsam, wöchentlich 5 Stunden.
Erste Hälfte der Kirchengeschichte bis zur Vorbereitung
der Grossen Kirchenspaltung, einschliesslich der kirch-
Kchen Literatur- und Kunstgeschichte.

7. Hebräische Sprache bei Prof. H. Thüring.
I. Kurs, wöchentlieh 2 Stunden: Formenlehre nach
Vosen-Kaulen-Schumacher. Leseübungen und Ueber-
Setzungen von biblischen Lesestüßken. II. Kurs fakul-
tativ : Repetition der Formenlehre, Syntax, Bibellektüre.

8. Kirchenrecht bei Prof. Dr. V. v. Ernst,
III. Kurs, wöchentlich 4 Stunden : Lehre von den
Quellen des Kirchenrechtes, von der Verfassung und
Regierung der Kirche. — Eherecht.

9. Pastoral bei Prof. A. Meyenberg. Allgemeine
Pastoral und Geschichte der Pastoral, — Einlässliche
Behandlung der Homiletik und Katechetik mit homi-
letischen und katechetischen Demonstrationen und Predigt-
Übungen. Eingehende archäologisch - liturgisch-homile-
tische Behandlung des Kirchenjahres. — Liturgik.

10. Patristik und christliche Archäologie bei
Prof. Wilh. Schnyder, für I. und II. Kurs gemein-
sam, wöchentlich 1 Stunde. Einführung in die Patrologie
und christliche Archäologie. Lektüre: Ausgewählte Stücke
aus Rauschen, Florilegium Patristicum fasc. III. Monu-
menta aevi apostolici; in Verbindung damit: archäolog.
Behandlung der altchristlichen Kultusbauten.

11. Pädagogik bei demselben, wöchentlich
1 Stunde für den III. Kurs. Einführung in die Päda-

gogik. Uebersicht über die neuere Erziehungsgeschichte.
Die Grundlehren von der Erziehung. Mittel und Methode
der christlichen Erziehung.

12. Lesung aus der Surnma theol. des hl.
Thomas von Aquin bei Prof. Dr. N. Kaufmann,
fakultativ für alle 3 Kurse, wöchentlich 1 Stunde.

Z/77 Or£//7?a/7i7e/7Af/r.s (7K. Ag/rs).
1. Die Verwaltung des Bußsakramentes,

wöchentlich 2 Stunden bei Prof. Subregens Dr. O. Renz.

«7 Behandlung des VI. Gebotes und der Kirchenstrafen.
Praktische Behandlung von Gewissensfällen und

Seelenleitung.
2. Homiletik bei Prof. A. Meyenberg: 1. Prak-

tisch-homiletische Behandlung des Kirchenjahres, einzel-
ner Sonn- und Festtage, mit Berücksichtigung der

wichtigsten Teile der Dogmatik und Moral, der Homilie,
der gewöhnlichen Predigt und der Zykluspredigten.
Predigt-Demonstrationen. Homiletische Exegese einzel-

ner Teile der hl. Schrift im engen Anschluss an das

Kirchenjahr. — 2. Praktische Predigtübungen und

Predigtkritik. Beides in wöchentlich 3 Stunden.
3. Katechetik, bei demselben, wöchentlich 2

Stunden. 7. Pra&fo'scAe ZVn/ïi/mmy in die Katechisation
auf allen Stufen, wöchentlich 1 Stunde. 2. Katechetische
Uebungsschule: Gelegenheit zu selbständigen Katechesen.

4. Eherecht bei Prof. Dr. V. v. Ernst, wöchent-
lieh 1 Stunde.

5. Kirchenrechts-Praktikum (Diözesanrecht)
bei Prof. Dr. V. v. Ernst, wöchentlich 1 Stunde.

6. Liturgik. wissenschaftliche Behandlung, bei

Regens Dr. Johann Müller, wöchentlich 3 Stunden.

— Praktische Hebungen, wöchentlich 2 Stunden bei

demselben.
7. Schulkunde bei Prof. Wilh. Schnyder,

wöchentlich i Stunde im Sommersemester: Kirche und
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Schule. Pastoration und Volksschule. Einführung in
die staatliche Schulgesetzgebung und in die Amtspflicht-
ten eines Schulbehördemitgliedes.

8. Choralgesang bei Hochw. Hrn. Stiftskaplan
Friedrich Frei: crj Theorie und Praxis des gregorian.
Chorals, mit besonderer Berücksichtigung der litur-
gischen Gesänge; für den Ordinandenkurs, wöchentlich
t Stunde, öj Vesperprobe für alle Kurse, wöchentlich
i Stunde.

Kirchlicher Volksgesang bei demselben, für
alle Kurse, wöchentlich Va Stunde.

9. Pastoralmedizin, wöchentlich 1 Stunde bei
Amtsarzt Dr. A. Vogel.

NB. Den Seminaristen des Ordinandenkurses ist
eventuell Gelegenheit geboten, das eine oder andere
Fach der drei theologischen Kurse zu besuchen, um
ihre Studien zu vervollständigen.

Der Stundenplan ist bei der Direktion des Seminars
zu beziehen.

Eintritt ins Seminar Montag den 18. Oktober; Beginn
der Vorlesungen Dienstag den 19. Oktober 1916.

Souveräne Stellung des Papsttums.
Auf neutralem Bod e n soll und darf i n

diesen Tagen der Welt wirren die Freiheit
des Papstes immer und immer wieder be-
tont werden. Von der Zensur unbeanstandete kri-
tische Witzverse des Dichters Lorenzo Svecchetti
im „Travaso" riefen im „Osservatore" einem ern-
steil Protest, der vorn Staatssekretariat ausging.
D i e s e Einsprache wurde von der italienischen'
Zensur unterdrückt: das Organ des' Vatikans erschien
mit einer leeren weissen Stelle. Aus dieser D'oppel-
tatsache erkennt man das weitere sich Heraus-
bilden eines Zustandes, gegen den die Katholiken aller
Länder Einsprache erheben müssen, um so
mehr noch, als der Papst mit Weisheit, höchstem Takt
und einer weitgehenden Rücksichtnahme auf die eigen-
artigen Verhältnisse seine Urrechte verlangt und seine
Forderungen stellt. Man muss diesen Dingen die
volle allseitige Aufmerksamkeit schenken,
beziehungsweise — nach Sicherung und Ueberprüfung
aller Nachrichten — weitere Schritte tun. A. M.

Kriegsjahresfage.
Am letzten Sonntag (VI. nach Pfingsten) erinner-

ten Introitus Dominus fortitudo plebis suae — wie die
liebliche zweite Brotvermehrung an die Vorsehung —
am folgenden Sonntag beginnt das Kirchengebet: Deus
cuius Providentia in sui dispositione non fallitur. Arn
VIII. Sonntag nach Pfingsten steigt zum Offertoriurr»
das demütige Gebet zur Vorsehung auf: populum tuum
humilem salvum facies oculos superborüm! humi-
liabis. Der X. Sonntag nach Pfingsten fiel letztes Jahr
in die ernsten Tage "der Mobilmachung, mit dem er-
schütternden Evangelium von der Zerstörung Jerusalems.
Bald kehrt er wieder.

In diese Zusammenhänge würde der Seelsorger ge-

wiss mit Frucht die eine und andere Predigt über die

Vorsehung einbetten.
Wie sind wir trotz aller Wehen — ausserordent-.

lieh beschützt worden
Es möge eine Art Sonntag der Dankesstimmung

gegen die Vorsehung von Gemeinde zu Gemeinde zie-

hen: Aufblick zur Vorsehung im Weltkrieg (dogmatisch),
Frucht dieses Aufblickes: Dankesgesinnung, Dankestaten.

Wir haben uns in unseren „Zeichen der Zeit" zum,

Thema so' einlässlich ausgesprochen, class es zudring-
lieh erscheinen würde: hier weitere Gedanken zu ent-

falten. A. M.

Kirchen-Chronik.
Neupriester. Sonntag den 11. Juli erhalten in

der Hofkirche in Luzern folgende Hfl. Diakonen die

hl. Priesterweihe: Ernst Böglin, Primiz: 18. Juli in Basel

(Heilig-Geist-Kirche). Josef Beck: 25. Juli in Sursee.

German Bobst: 18. Juli in Aedermannsdorf (Solothurn).

Hugo Haag: 1. August in Wil (St. Gallen). Alfons

Keller: 18. Juli in Weinfelden. Wilhelm Kissling: 8.

August in Diessenhofen (Thurgau). Alois Kurmann: 27,

Juli in Luzern (Kloster Gerlisberg). Adolf Ljechtcnsteiger:
25. Juli in Rickenba.ch (Thurgau). Ed. Pfister: 18. Juli

in Luzern (Hofkirche). Emil Probst: 25. Juli in Mümlis-

wil (Solothurn). Albert Schmid: 18. Juli in Frick (Aar-

gau). Jak. Schmid: 25. Juli in Luzern (Hofkirche). Jul.

Siegwart: 18. Juli in Bern.
Die neuen Arbeiter im Weinberge des Herrn be-

gleiten die herzlichsten Glückwünsche.
So/rV/z«z7z. (Eingesandt.) Der hochwürdigste Bischof

hat durch Erlass vom 6. Juli abhin in der Versammlung
desselben Tages das uralte Landkapitel Buchsgau
in zwei Dekanate geteilt: Buchsgau (Thal und Gau)

und Niederamt (Olten-Gösgen) und als Dekane er-

nannt die HH. Pfarrer und Kammerer Thomas
Stampf Ii in Neuendorf und Pfarrer und Kantonsraf

Caesar Häfeli in Niedergösgen. Zwei vortreffliche

Wahlen.

Rezensionen.
Kunst.

Die christliche Kunst. Monatsschrift für alle

Gebiete der christlichen Kunst usw. in Verbindung mil

der deutschen Gesellschaft für christl, Kunst herausgege-
ben von der Gesellschaft für christl. Kunst. Das aus-

zeichnende dieser Zeitschrift besteht darin, dass '.ein*

lieitliche Darbietungen aus irgend einem Zweig der

christl. Kunst z. B. Kirchenmalerei — Altarbild — K>'"

chenarchitektur '— kirchliche Kleinkunst — Glasmalerei
u. s. f. )ganze Hefte beherrschen und in einen gewissen

Zusammenhang bringen: Oft, sind auch' ganze Hefte

einem Künstler oder einer christl) Kunstrichtung g^
widimet. Ab und zu beherrschen Vergleichungen ver-

wandter oder entgegengesetzter Kunstrichtungen die

Hefte oder Vergleichungen zwischen religiöser und pfj*
faner Kunst. Der beschreibende, anregende und k"'
tische Text ist durchschnittlich sehr wertvoll) Die I1»J|

strationen sind nicht selten von besonderer Schönhei

und Klarheit. Wir erinnern z. B. an den .Metallalta'
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il m Chlor der Apostelkirc'he zu Köln, Heft 1, Jahrg.
1912, an die z. T; in ihrer ganzen Umgebung wunder-
bar wirkenden, z. T. aber auch etwas sonderbar aufge-
i'assten Stationenbilder von Hofstätter in St. Maximilian-!
München, an Skulpturen von der Kölner Werkbundaus-
Stellung (Heft 5, J. 1915), an ganze Reihen von Kelch-"
darstellungen in vielen Jahrgängen, darunter auch eine
sehr schöne eigenartige Arbeit von Goldschmied Ruckli,
Luzerri. Die Monatsschrift ist ein bedeutendes religiös-
künstlerisches Bildungs- und Anregungsmittel. Die Jäh-
reslmappe ist der Redaktion nicht zugegangen. Sie eut-
hielt in ihren früheren Jahresmappen Vorzügliches.

A 11 c h r i s 11 i c h e und byzantinische Kunst
von, (Professor' Dr. Oskar Wulff, Kustos am Kaiser-Fried-
rich-Museum, Privatdozent an der Universität Berlin. Lie-
ferung 1—4. Berlin, Neubabelsberg, Akad. Verlägsgesell-
schaft Athenaion ,M. B. H. Einzelpreis der Lieferung'
2 M. Subskriptionspreis M. 1.80. Dieses neue im grossen
Format angelegte yi Lieferungen erscheinende Hand-
buch bietet, Weil es sich; lauf die altchristliche und by-
zantinische, Kunst' beschränkt, mit seinen vielen und
sehr glücklich ausgewählten Illustrationen und einem;'
gründlichen Text etwas ganz Eigenartiges. Wir heben
einige wie uns scheint bedeutende Grundanschauungen
heraus. „Die christliche Kunst wendet sich einem von
dem klassischen grundverschiedenen Ziele zu. Sic eut-
faltet sich in der künstlerischen Gestaltung einer neuen
Weltanschauung und begleitet mit ihren einzelnen Pha-
sen deren Entstehung. Ihr Sieg über die Antike ist
der Sieg des Inhaltes über die Form'. Der antike Stil
diente de"m Schönheitskult der Leiblichkeit. Er wird
zersetzt und Vernichtet. Die altchristliche Kunst sucht
den Ausdruck des Geistigen, sie will den neuen rel'i-
giöseri Vorstellungen eine Erscheinungsform schaffen,
und sie ruft, an der 'Grenze ihrer Entwicklung ange-
kommen, wenigstens lim Olsten, einen neuen Stil ins
Leben, —! 'den byzantinischen. Nur einseitige, ästhe-
tische Bewertung, welche das klassische Kunstideal' und
die ihm| wesensverwandte neuzeitliche Stilbildung seit
der Renaissance zium alleinigen Masstab des Kunst-
Urteils nimmt, konnte diese schöpferische Leistung ver-
kennen und in ihr nichts als Verfall und Rückbildung!
erblicken." (Heft 1, S. 1.) „Im Kreise der alexan-
drinischen Gemeinde, der die hellenistische Kunst nicht
fremd geblieben war, ging" das biblische Gleichnis seine
Verbindung mit dem antiken Hirtengenre ein. Tertul-
lians Ausspruch über die Taufe: „Wir Fischlein wer-
den nach der Weise unseres Jchthys Jesus Christus
im Wasser geboren", gehört nicht zu den ausgeklü-
gelten dogmatischen Deutungen, sondern wurzelt in der
Symbolik des Taufritus. „Arn Sockel eines Arkosolgra-
bes in Syrakus ist er wörtlich in das Bild übersetzt:
dort kommen einem grossen Fisch eine Anzahl kleiner;
entgegen. Und so werden uns auch cFie Fische, die
in der Katakombe von Cyrene die Gestalt des guten
Hirten umgeben, gleichsam als Dubletten der Lämmer
verständlich. Diese Bedeutungserweiterung des Fisch-
symbols, Sowie die Hereinziehung des Fisches in den
christlichen Typenschar/, hat das Wort von den Men-
schenfischern (Mark. 1, 17; Matth. IV, 19) verschuldet.
Ein alexandrinischer Hymnus des 2. Jahrhunderts preist
Christus als den „Fischer der sterblichen Menschen".
Her Ursprung des christlichen Sinnbildes also erklärt
sicli wieder unschwer aus den Voraussetzungen der
hellenistischen Kunst Alexaridrias. Wie beim guten Hit-
ten wurde ein antikes Genrebild christlich gedeutet,
Wnd zwlar bevor die Deutung des Fisches auf Citri-
stus aufgekommen war, denn der Fischer kommt so-
gar sthom in der Flaviergaleric vor. Und obgleich bei
diesem Bildstoff so günstige Voraussetzungen, wie bei
dein Lammerszenenl j(ri volkstümlichen, jüdischen Vor-
Stellungen fehlsten; nahmen auch hier die christlichen

Geda;nkenspiele eine üppige Entfaltung. So begegnet
uns der Fischer namentlich in der Plastik wiederholt
in Verbindung mit der Taufe Christi."

Wertvoll ist der Versuch: jüdischen und helle-
irischen Einflüssen in Rom nachzugehen, Alexandrisches
und Römisches zu vergleichen, das IJebergreifen der
hellenischen Dekorafion nach Rom zu verfolgen u. s. f.
und dergleichen verschlungene Zusammenhänge mehr
aufzudecken; dabei; unterschätzt wohl aber der Ver-
fasser den! Einflus's Roms. Der Verfasser warnt .mit
Recht vor der weit gehenden dogmatischen Erklärung
der altchristlichen Kunst. Doch unterschätzt er selbst
Wohl ab und z!u die unmittelbare Geburt der Kunst
aus den Glaubenslehren trotz aller stilistischen Anleh-
nungen und Hinübernahmen. Das Werk bietet in straffer
Fassung und plastischer Gestaltung eine Fülle des In-
teressanten und) auch Neuen. — Der Untertitel unter
dem FischsymboT, das als messianiscfies Fischtnähl be-
zeichnet wird — : Still-Leben aus der Lucina-
g ruft, ist doch etwas gewagt und oberflächlich z.u-

gleich. A. M.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistum Basel.

Bei der bischöfl. Kanzlei sind eingegangen:
1. Für Bistumsbedürfnisse: Buchenrain Fr. 5.

2. F ü r das hl. Land: Buchenrain Fr. 10, Meierskappel
22.50, Werthbühl 21.

3. Für den Peterspfennig: Altishofen Fr. 69, Klein-

wangeil 23, Ruswil 119, Neuenkirch 40, Schwarzenberg 11,

Härkingen 13, Ebikon 43, Luthern 26, Buchenrain 10, Zeihen
20, Luzern (St. Paul) 60, Dagmersellen 30, Luzern (Jesuiten-
kirche) 130, Hellbühl 13, Vitznau 15, Sitterdorf 5, Uesslingen
9, Schongau 10, Hornussen 20, Kaisten, 17.

4. Für die Sklaven-Mission: Buchenrain Fr. 10, Meiers-

kappel 22.50.
5. Für das Seminar: Schönholzersweilen Fr. 12, Härkin-

gen 15, Buchenrain 5, Cham 80.
Gilt als Quittung.

Solothurn, den 5. Juli 1915.
Die bischöfliche Kanzlei.

Inländische Mission.
a) Ordentliche Beiträge.

Uebertrag Fr. 10,722.20

Kt. Aargau: Göslikon 41.60; Leibstadt 100; Gabe
von einem ungenannten Geistlichen im Aargau
300 ; Abtvvil, Gabe von Ungenannt 30 ; Künten,
Gabe von Ungenannt 318.35 ; Sulz 110 „ 899.95

Kt. Graubünden : Legat von Fräulein Marie von
Peterelli, Hof, Chur • „ 300.—

Kt. Luzern: Sursee, Gabe von Ungenannt 100;
Ruswil, Kinderbeiträge 10 ; Buttisholz, Gabe von
Ungenannt durch E. St. IC, 25 ; Luzern, Gabe
von M. E. 5 140.-

Kt. Schwyz : Rothenturm (pro 1914) 171 ; Vorder-
thai, Stiftung von Fr. Cacilia Schnyder-Fleisch-
mann sei. 2; Schwyz, Gabe von Schwestern
Blaser 88 261.—

Kt. Zug: Cham, Legat von Frau Wwe. Weber-
Meier sei., Asyl 150; Zug, Gabe von Ungenannt 5 „ 155.—

Total Fr. 12,478.15

b) Ausserordentliche Beiträge.
Uebertrag Fr. 40,695.—

Kt. Luzern : Legat von Herrn Jos. Scherer sei.,
Pfarrhof, Ruswil • 2,000.—
Legat von Fr. Wwe. Kath. Krummenacher geb.
Weber sei., in Ruswil (nebst Zins) „ 1,699.70

Total Fr. 44,394.70
Z ii g, den G, Juü 11)15.

Der Kassier (Postcheck VII 295) : Alb. Hausheer, Pfarr-Resig.
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Tarif pr. einspaltige Nonpareille Zeile oder deren Raum :

Ganzjährige Inserate: 10 Cts.
Halb „ „

* : 12 „
* Beziehungsweise 26 mal.

Vierteljahr. Inserate * : 15 Cts.
Einzelne „ : 20 „

* Beziehungsweise 13 mal.
Inserate

Tarif für Reklamen: Fr. 1.— pro Zeile
Bei bedeutenden Aufträgen Rabatt.

Disemten - innaAme spätestens Z>iens2a<7 morgens.

Schloss Böttstein
finden alkoholkranke und erholungsbedürftige Männer passendes Kurhaus.
Herrliche Lage, grosser Park, vorzügliche Verpflegung, moderne Einrieb-
tungen. Arbeitsgelegenheit. Preise von Fr. 3 — 7.

Nähere Auskunft erteilt Bütler, Direktor.

Adolf Vivell Ä Ölten
Gartenbaugeschäft

Spezial ität
Spiel-Plätze

Tennis
Parks

Villengärten
Obst-u. Nutzgärten

Rosarien
Kur-und öffentliche

Anlagen.
Anstaltsgärten

Friedhofanlagen
Besuch u. Offerten

kostenlos.

Ausarbeitung und Ausführung
von Projekten von

Garten- und Parkanlagen jeder Art.
Umgestaltung und Verjüngung
älterer vernachlässigter oder

nicht zweckentsprechend angelegter Gärten.
Eigene Baumschulen.

Obstbäume, Rosen, Stauden, Alpenpflanzen,
Schling- und Kletterpflanzen, Zierbäume und
Sträucher, Koniferen und Heckenpflanzen.

Alles in tadellos verschulter Ware.
Höchste Auszeichnung der Ausstellungen

Zürich, Ölten, Lausanne und
Landesausstellung Bern 1914.

Bereits ausgeführte Anlagen in der •

ganzen Schweiz und Ausland.

Günstige Gelegenheit lür Kirchen und Kapellen.
1 kleiner Barockhochaltar mit reichen Schni^ereien, 4 in Holz cjeschnif}fe oange-

listen mit Cmblemen Hochreliefs 60 ctm. hoch, zu einer Kanzel-Verschönerung passend
und einige hübsche kleinere Hltärchen im got. u. rom. Stile in oerschiedenen Aus-
führungen, setje zu jedem annehmbaren Preise dem Verkaufe aus.

Diese Arbeiten lasse ich z. Zt. herstellen, um meinen Heuten Beschäftigung geben
zu können und ist es mir deshalb weniger um einen Verdienst zu tun. Zeich-
nungen gratis. s empfiehlt sich

Carl Doerr, Kirchliche Kunftroerkftätte Saulgau, Württemberg.

KURER & Ci in Wil Kanton
St, Qailen

Casein /Anstalt tur kirchl. Kunst
empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente
und Fahnen

wie auch aller kirchlichen Oe-
fässe, Metallgeräte etc.

Offerten, Kataloge u. Muster
stehen kostenlos zur Verfügung.

Kelche

Stolen Monstranzen

Pluviale Leuchter

Spitzen Lampen

Teppiche Statuen

Blumen Gemälde

Reparaturen Stationen

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente
liegt bei Herrn Anton Achermann, Stiftssakristan in
Luzern zur Besichtigung auf und kann zu unseren Original-
preisen auch dort bezogen werden.

Alle von Pfarrer Künzle empfohlenen

Alpenkräuter und Teesorten:
St. Benediktskraut, Arnika, Professorentee, Hustentee, Magentee, Blut-
reinigungstee, Rheumatee. sowie Farnkissen, gegen Rheumatismus, etc. etc.
liefert in vorzüglicher Qualität das

Frauenkloster Maria - Sickenbacli (Kt. Nidwakien).

Einmach-Bücher
besonders empfohlen

Das Einmachen u. Trocknen der Früchte Fr. —.40

; Die Einmachkunst Fr. l.—
sowie

OrigiiiahSalizyl-Perganientpapier
per Rolle 2 Bogen Fr. —.40

Räber* & Cie., Buchhandlung, Luzernn.

Fräfel & Co., St. Gallen Anstalt für £3©

kirchliche Kunst

empfehlen sich zur Lieferung von solid und 6©
kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Para m en ten und Fahnen
sowie auch aller kirchlichen

Metallgeräte, Statuen, Teppichen etc.
zu anerkannt billigen Preisen

Ausführliche Kataloge und Ansichtssendungen zu Diensten

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente kann stets

in der Buch-, Kunst- und Paramentenhandlung Räber & Cie. in
Luzern besichtigt und zu Originalpreisen bezogen werden.

Ohne Kaufzwang
können Luzern
besuchende Geist-
liehe stets die

««/este #zft?/<?g7ScAd /-//mr/w- bei uns einsehen.

Räber & Cie., Buch- und Kunsthandlung, Luzern,
Franken-Morgartenstrasse

Couf$ Ruckli
ßoldfcbmUd -t*

Cujern Babtihofftraße 10

empfiehlt sein best eingehet)!. Atelier
Uebernabme von neuen kirchlichen

ßeräten in 0old und Silber, sowie
Renovieren, üergolden und Uersilbern
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung.

Sfandesgeöetbüdier
non P. flmbros Zflnher, Piarrer:

Kinderglüdd
DngendglüÄI

Das wahre Eheglüdil

HlmmelsglOcftf

Eberle, Kälin & Cie.. Elnsiedeln
o ' '... ' «f

Tabernakel
Paramenten- Schränke

feuer- und diebsicher, sowie

Beleuchtungs - Gegenstände
in jeder Ausführung, erstellt

La Meyer - Bur-ri
Kunstschlosser

Vonmattstrasse, Luzern.

Venerabili clero.
Vinum de vite me-

rum a d. s. s. Euchari-
stiam conficiendam
a s. Ecclesia prae-
scriptum commcndat
Domus

jucher et Karthaus
a rev. Episcopo jure-
jurando adacta
Schlossberg Lucerna

Für Geistliche!
Tüchtige, selbständige

Haushälterin
wenn erwünscht, mit eigenem Mobiliar,
sucht Stelle zu einem Geistlichen.
Adresse zu erfragen unter 5718 Lz
bei der Expedition des Blattes

M E S S W~E I N
stets prima Qualitäten

J. Fuchs-Weiss, Zug.
beeidigter Messweinlieferant.

I Priesferkragen
sogen. Leokragen
in Prima 4fach Leinen und
in Hartgummi 4 und 4*/2 cm.
Höhe, für jede Halsweite
passend ; ebenso Colarcra-
vatten liefert
Anton Achermann,

Stiftssakristan,
Kirchenartikel hand lung.

Luzern.

Gesucht
für eine tüchtige Haushälterin
eine Stelle zu einem Geistlichen oder
besserer Familie.

Garten-, o
Geräte

J. M. Schobinger-Huber
Emmenbrücke

Pfiarizenkübel

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz lO — Erlacherho'
empfiehlt sich für alle ins Bankfacn

einschlagenden Geschäfte.

liefern billigst
Räber & Cie.


	

